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Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §10 Abs4 Z4;

BDG 1979 §43 Abs2;

Rechtssatz

Eine Verletzung einer Dienstp icht durch den in einem provisorischen Dienstverhältnis stehenden Beamten ist nur

dann nicht geeignet, den Kündigungsgrund des "p ichtwidrigen Verhaltens" nach § 10 Abs. 4 Z. 4 BDG 1979 zu

begründen, wenn die nur zu einem bestimmten Zeitpunkt unterlaufene P ichtverletzung geringfügig ist, auf bloßer

Nachlässigkeit beruht, einmaliger Art war und keine Wiederholung besorgen lässt, also insgesamt ihrer Schwere nach

in keinem Verhältnis zur Schwere der Ahndung in Form einer Kündigung steht (Hinweis: E 19.11.1997, Zl. 95/12/0209

mwN.).
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